
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Der Rat der Stadt hat am 15.11.2021 die vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung 2019 
beschlossen und dem Oberbürgermeister die Entlastung 
erteilt. 
Diese Beschlüsse werden hiermit nach § 96 Abs. 2 Satz 2 
GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Jahresrechnung 2019 liegt bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im 
Rathaus Oberhausen, Zimmer 406 (Eingang Zimmer 
408), während der Dienststunden aus. 
 
Oberhausen, 22.12.2021 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung des Beschlusses über 
die Satzung zur Aufhebung des Flucht-
linienplans Nr. 286 - Liricher Straße - 
(Bezirk Oberhausen) 
 
I.     Bekanntmachung des Beschlusses über die 

Satzung zur Aufhebung des Fluchtlinienplans 
Nr. 286 - Liricher Straße - (Bezirk Oberhausen) 
gemäß § 10 Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB 

 
       Der Rat der Stadt hat gemäß § 10 Abs. 1 i. V. m. § 1 

Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10.09.2021 (BGBl. I, S. 4147), und § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 
(GV.NRW.2020, S. 218b, ber. S. 916), in seiner Sit-
zung am 13.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 

 
       Satzung zur Aufhebung des Fluchtlinienplans 

Nr. 286 - Liricher Straße - (Bezirk Oberhausen) 
vom 07.01.2022 

 
§ 1 Gegenstand der Satzung 

 
       Der am 06.04.1914 förmlich festgestellte Fluchtli-

nienplan Nr. 286 - Liricher Straße - (Bezirk 
Oberhausen) wird aufgehoben. 

 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

 
       Das Aufhebungsgebiet umfasst einen Abschnitt der 

Liricher Straße zwischen Eschenstraße und Wick-
straße. Es liegt in der Gemarkung Oberhausen,  
Flur 5, und wird wie folgt umgrenzt: 

       Südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 299, 185, 161, 
159, 163, 200 und 417; Verlängerung der südlichen 
Grenzen der Flurstücke Nr. 200 und 417 bis zur öst-
lichen Grenze des Flurstücks Nr. 109; östliche 
Grenzen der Flurstücke Nr. 109, 300 und 299; nörd-
liche Grenzen der Flurstücke Nr. 299, 253, 245, 
243, 247, 241 und 239; vom südöstlichsten Grenz-
punkt des Flurstücks Nr. 28 abknickend zum nord-
westlichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 250. 

 
       Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der 

als Anlage beigefügten Übersichtskarte mit dem 
Aufhebungsbereich. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

 
       Diese Satzung tritt mit dem Tage der 

Bekanntmachung ihres Beschlusses in Kraft. 
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       Die Satzung zur Aufhebung des Fluchtlinienplans 

Nr. 286 - Liricher Straße - (Bezirk Oberhausen) liegt 
mit Begründung vom Tage der Veröffentlichung  
dieser Bekanntmachung an im Bereich 5-1  
- Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterkrade, 
Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, 
während der nachstehend genannten Dienstzeiten 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 
       Dienstzeiten: 
 
       Montag - Donnerstag                     08:00 - 16:00 Uhr 
       Freitag                                           08:00 - 12:00 Uhr 

 
       Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen 

Auskunft erteilt. 
 
       Im Interesse der Bevölkerung und des Personals 

der Stadtverwaltung Oberhausen wird aufgrund der 
COVID-19-Pandemie um eine vorherige Terminver-
einbarung gebeten. 

 
       Kontaktdaten: 
 
       Fachbereich 5-1-40/Planungsrecht und Verfahren 
       Bahnhofstraße 66 
       46145 Oberhausen 
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       E-Mail: servicestelle-bauleitplaene@oberhausen.de 
       Tel.:     0208 825-2799 oder -2174 
 
       Die Einsichtnahme ist nur durch eine Einzelperson 

möglich. Sollte zwingend eine Begleitperson erfor-
derlich sein, so ist dies vorher abzusprechen. 
Der/die Besucher/in hat einen medizinischen Mund-/ 
Nasenschutz zu tragen. Die Abstandsregeln sind 
einzuhalten. 

 
II.    Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 

Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
 
       Der vom Rat der Stadt am 13.12.2021 gefasste 

Beschluss über die Satzung zur Aufhebung des 
Fluchtlinienplans Nr. 286 - Liricher Straße - (Bezirk 
Oberhausen) wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung 
zur Aufhebung des Fluchtlinienplans Nr. 286  
- Liricher Straße - (Bezirk Oberhausen) gemäß § 10 
Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB in Kraft. 

 
       Hinweise 
 
       1.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 
(BGBl. I, S. 4147), über die Entschädigung von 
durch die Aufhebung des Fluchtlinienplans ein-
tretenden Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
            Hiernach kann der Entschädigungsberechtigte 

Entschädigung verlangen, wenn die in den  
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
       2.   Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes 

hingewiesen: 
 
            Unbeachtlich werden 
 
            1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
            2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und 

 
            3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
            wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 

Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Stadt Oberhausen unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind. 

       3.   Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 
(GV.NRW.2020, S. 218b, ber. S. 916), können 
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvor-
schriften gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
            a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
            b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 
            c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
            d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
III.   Bestätigungen und Bekanntmachungsanord-

nung des Oberbürgermeisters gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

 
       Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen Doku-

ments der Satzung zur Aufhebung des Fluchtlinien-
plans Nr. 286 - Liricher Straße - (Bezirk Oberhausen) 
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2021 
überein. 

 
       Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 

der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung - BekanntmVO vom 26.08.1999 
(GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. 
S. 739), verfahren. 

 
       Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit ange-

ordnet. 
 
       Oberhausen, 07.01.2022 
 
 
       Schranz 
       Oberbürgermeister 
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Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de

Rudolf Holtappel und Walter Kurowski 23.1.– 8.5.2022

Ruhrgebietschronist trifft Kulturlegende · Eine foto_grafische Begegnung
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